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Partikularnorm Nr. 12 der Deutschen Bischofskonferenz 
zu 

c. 961 § 2 CIC 
Generalabsolution 

(Generalabsolution nur bei drohender Todesgefahr) 
 

Hinsichtlich der Generalabsolution außerhalb von Todesgefahr (c. 961 § 1 n. 2 CIC) bekräftigt die 
Vollversammlung der Bischofskonferenz ihre diesbezüglichen früheren Beschlüsse und stellt gemäß c. 
961 § 2 CIC fest, dass in den ihr zugehörigen Diözesen die eine schwere Notlage begründenden Vor-
aussetzungen für die Einführung der Generalabsolution derzeit nicht gegeben sind; die Generalabsolu-
tion darf deshalb im Gebiet der Deutschen Bischofskonferenz nur bei drohender Todesgefahr (c. 961 § 
1 n. 1 CIC) erteilt werden. 

 

Fulda, den 22. September 1992, 23. September 1993 und 26. September 1995. 

Rekognosziert mit Dekret der Bischofskongregation vom 16. Mai 1995 und 12. September 1995. 

Die Partikularnormen erhalten für den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz am 1. Januar 1996 
ihre Rechtskraft. Gleichzeitig verlieren die von der Deutschen und von der Berliner Bischofskonferenz 
zu denselben Canones erlassenen Partikularnormen ihre Geltung. 

Bonn / Mainz, den 5. Oktober 1995 

+ Karl Lehmann 
Bischof von Mainz, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

 

 


